
 
Hiermit wird gemäß § 5 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung in Verbindung mit § 11 Abs. 1 
der Hauptsatzung der Stadt Fritzlar öffentlich bekanntgemacht: 
 
 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 24.11.2025 zur Übertragung der 
Aufgabe der Wasserversorgung von der Stadt Fritzlar auf den Wasserverband 

Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg mit der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde vom 07.04.2026 

 
 
 
Fritzlar, 24.04.2026 DER MAGISTRAT 
 DER STADT FRITZLAR 
 
 
 
 ( Siegel ) 
 
 
 
 Hartmut Spogat 
 Bürgermeister 






















